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Besondere Nachweise: Bereich Gesundheit, Soziales und Pädagogik 
 
Je nach Einsatzort verlangen Praxisunternehmen im Bereich Gesundheit, Soziales und Pädagogik 
besondere Nachweise. Diese sichern Arbeits- und Gesundheitsschutz – für dich und andere. Bitte 
informiere dich frühzeitig bei deinem Praxisunternehmen über spezifische Anforderungen und sorge für 
die rechtzeitige Beschaffung der notwendigen Nachweise. 

 

 

   Allgemeine Hinweise 

• Vorlauf: Kümmere dich frühzeitig um deine Nachweise und bedenke etwaige Wartezeiten, z. B. 

Führungszeugnis 2–4 Wochen. 

• Gültigkeit: Manche ärztlichen Atteste sind nur wenige Monate gültig. 

• Bundesländer: Es kann regionale Unterschiede in Bundesländern geben. 

• Eigenverantwortung: Du bist verantwortlich, deinem Praxisunternehmen alle erforderlichen 

Nachweise rechtzeitig vorzulegen. 

 

 

          Gesundheitswesen 

Beispiele: Kliniken, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen, sowie weitere Einrichtungen der Gesundheitshilfe, 
z.B. Sozialpsychiatrische Dienste, Gesundheitszentren, Rehaeinrichtungen, Werkstätten, Hospize, 
Kurhäuser 

Betroffene Studiengänge: 

• Physician Assistant 

• Dentalhygiene 

• Angewandte Ernährungswissenschaft 

• Soziale Arbeit (je nach Einsatz) 

Erforderliche Nachweise: 

• Masernimpfnachweis: Pflicht gemäß Masernschutzgesetz für Tätige in medizinischen 

Einrichtungen. Beschäftigte im Gesundheitswesen benötigen immer zwei Masernimpfungen. 

• Hepatitis B Impfung: Empfohlen für medizinisches Personal mit Patientenkontakt.  

• Erweitertes Führungszeugnis: Erforderlich bei Tätigkeiten mit Kindern oder Jugendlichen.  

• Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung (G42): Pflicht bei Tätigkeiten mit biologischen 

Arbeitsstoffen. 

• Erste-Hilfe-Nachweis: Häufig gefordert, insbesondere bei Patientenkontakt. 
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                 Kinder- und Jugendhilfe, Bildungseinrichtungen 

Beispiele: Kitas, Schulen, Jugendzentren 

Betroffene Studiengänge: 

• Grundschulpädagogik 

• Kindheitspädagogik 

• Soziale Arbeit (je nach Einsatz) 

 

Erforderliche Nachweise: 

• Masernimpfnachweis: Pflicht für Tätige in Gemeinschaftseinrichtungen.  

• Erweitertes Führungszeugnis: Pflicht gemäß § 72a SGB VIII für Tätige mit regelmäßigem Kontakt 

zu Kindern und Jugendlichen.  

• Hepatitis A Impfung: Empfohlen in Kindertagestätten.  

• Hepatitis B Impfung: Empfohlen bei erhöhtem Expositionsrisiko und insb. in integrativen 

Kindertagestätten.  

• Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung (G42): Pflicht bei Tätigkeiten mit biologischen 

Arbeitsstoffen und in der vorschulischen Kinderbetreuung. 

 

 

     Lebensmittelverarbeitung und -ausgabe 

Beispiele: Großküchen, Schulverpflegung, Lebensmittelbetriebe 

Betroffene Studiengänge: 

• Angewandte Ernährungswissenschaft 

Erforderliche Nachweise: 

• Gesundheitszeugnis (Belehrung nach §43 IfSG): Pflicht vor Aufnahme der Tätigkeit im 

Lebensmittelbereich.  

• Masernimpfnachweis: Pflicht bei Tätigkeiten in Gemeinschaftseinrichtungen.  

• Hepatitis A & B Impfung: Empfohlen bei Tätigkeiten mit erhöhtem Infektionsrisiko.  

• Führungszeugnis: Kann bei Kontakt mit vulnerablen Gruppen verlangt werden. 
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                       Sport- und Bewegungsförderung 

Beispiele: Sportvereine, Rehazentren, sportpädagogische Einrichtungen 

Betroffene Studiengänge: 

• Angewandte Sportwissenschaften 

Erforderliche Nachweise: 

• Masernimpfnachweis: Pflicht bei Tätigkeiten in Gemeinschaftseinrichtungen.  

• Erweitertes Führungszeugnis: Erforderlich bei Tätigkeiten mit Kindern oder Jugendlichen. 

• Sporttauglichkeitsbescheinigung, Erste Hilfe Schein und Rettungsschwimmabzeichen: 

Können gegebenenfalls von einigen Einrichtungen verlangt werden. 

 

 

 

 

 


